
Rund 1,5 Kilometer vom Aargauer Kunsthaus und zehn Me-

ter von der Sonne des Planetenwegs Aarau–Kölliken ent-

fernt beim Oberholz befindet sich Amerika. Ein Passant äus-

serte die Vermutung, wie Amerika einst nach Aarau kam: Es

habe damit zu tun, dass einst mit dem Erlös des Holzschlags

Auswanderungswillige finanziert wurden.

Weg Aarau–Amerika, Aarau

In Aarburg liebt man die Aarewaage. Das geht den Wasser-

vögeln genauso, wie man auf dem Bild sieht. Das Schema

auf dem Känzeli bei der Wetterstation muss man dann und

wann entsprechend reinigen, um die Erklärung für ein selte-

nes Naturphänomen lesen zu können: über einen plötzlich

rückwärts fliessenden Fluss.

Aarewaage, Aarburg 

Ob die Rheinfelder einst wirklich aus Angst vor den Hunnen

ihre Schätze im Rhein versenkten und die Hunnen dann die

Edelfrau Anna wutentbrannt hinterherwarfen? Das Loch, in

dem alles verschwunden sein soll, gibt es, es ist gefährlich.

Daran erinnert am deutschen Ufer der Anna-Brunnen mit ei-

ner Wasserfrau mit einem ertrunkenen Kind im Schoss.

Das St.-Anna-Loch, Rheinfelden

Den Kinderweg hört man schon, bevor man ihn sieht. Hier

im Waldparadies begegnet man dem Riesennetz der Spinne

Freia, dem Waldsofa, dem Xylophon, dem Barfussweg, dem

Tannenlabyrinth usw. Grüne Pfeile und Kinderstimmen füh-

ren zum Spielplatz und damit, so Ursula Kahi, «zum Anfang

eines Kleinods, das seinesgleichen sucht».

Der Kinderweg, Benzenschwil
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Das Buch von Ursula Kahi hat eine
sehr starke touristische Komponen-
te. Da interessiert es, was Aargau
Tourismus, die Organisation, die den
Aargau touristisch vermarktet, davon
hält. Die neue Geschäftsführerin Bar-
bara Studer ist von den «111 Orten»
sehr angetan. Besonders gefällt ihr,
dass sich die Autorin darin eben
nicht auf die allseits bekannten und
schon oft beschriebenen Perlen im

Aargau konzentriert, sondern Uner-
wartetes, Überraschendes zeigt, ge-
wissermassen «die verborgenen Per-
len des Kantons Aargau». Ihr gefällt
das breite Themenspektrum von der
Natur über Kultur bis zur Historie.
Aber auch, «dass darin ebenfalls Orte
gezeigt und in einer unterhaltsamen
und süffigen Sprache beschrieben
werden, an denen sich Kinder und
Jugendliche besonders wohl fühlen».
Sie verweist etwa auf den Skatepark
in Muri, den Kinderweg in Benzen-
schwil oder das Hosensackmuseum
im Kindermuseum in Baden. Auch
gefällt ihr die grosse thematische

Breite und dass darin eine enorme
Zeitspanne von der Steinzeitwerk-
statt über den Römerweg in Effingen
bis zur modernen Umwelt-Arena in
Spreitenbach abgedeckt wird. Es eh-
re den Aargau sehr, dass er nach
dem grossen Tourismuskanton Grau-
bünden als zweiter Kanton in diese
Buchreihe aufgenommen wurde, so
Studer, und weiter: «Ich kenne den
Aargau sehr gut. Aber auch ich fand
im Buch einige Orte, die mir neu
sind oder deren Geschichte ich noch
nicht kannte. Wir werden das Werk
gern in unserer Geschäftsstelle als
Handbuch nutzen.» (MKU)

Die verborgenen Perlen
Aargau Tourismus Bei den
Profis im Kanton kommen
die «111 Orte» gut an.

Verlosung

Fünf Buchexemplare zu gewinnen
Die az verlost fünf Exemplare des Buches
von Ursula Kahi: «111 Orte im Aargau, die
man gesehen haben muss». Wenn Sie an
der Verlosung teilnehmen wollen, senden
Sie bis Sonntag, 12. April, ein E-Mail mit
dem Vermerk «Buch-Verlosung» an aar-
gau@aargauerzeitung.ch. Oder eine
Karte mit dem Vermerk «Buch-Verlosung»

ebenfalls bis 12. April 2015 (Datum des
Poststempels zählt) an Aargauer Zei-
tung, Redaktion Aargau, Postfach,
5000 Aarau. Die Namen der fünf Gewin-
ner werden online publiziert. Mitarbeiten-
de der AZ Medien sind von der Verlosung
ausgeschlossen. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. (AZ)

Je knapper die unverbaute Fläche, des-
to wichtiger die Raumplanung. Die Zer-
siedelung bremsen – das ist das Haupt-
ziel der Revision des Raumplanungsge-
setzes. Die erste Etappe ist seit einem
Jahr in Kraft, die zweite Etappe ist be-
reits in der Vernehmlassung. Der Bun-
desrat will insbesondere die Fruchtfol-
geflächen – also ackerfähige Böden –
besser schützen (siehe Box).

Die Vernehmlassung läuft noch bis
Mitte Mai. Doch bereits jetzt steht fest:
Die bundesrätlichen Pläne haben im
Aargau einen schweren Stand. Kritik
kommt vom Aargauischen Bauverwal-
terverband (ABV), der rund 60 Gemein-
den repräsentiert. In einer Mitteilung
fordert dieser einen «Marschhalt». Der
Grund: «Das Raumplanungsrecht ist zu
einer Dauerbaustelle verkommen.» Das
angeschlagene Reformtempo lasse sich
weder sachlich noch politisch begrün-
den, schreibt ABV-Präsident Werner Ry-
ter weiter. «Es macht den Anschein, als
wolle der Bund die Versäumnisse der
letzten Jahrzehnte in der Raumordnung
mit einer Reformwelle aufholen und
wieder gut machen.»

Derzeit herrsche «Reformstress», da
die erste Etappe der Gesetzesrevision
gar noch nicht umgesetzt sei. Der Bund
verkenne den Zeitbedarf von Kanton
und Gemeinden. Deshalb lautet die
Forderung des ABV: Zuerst die Revisio-
nen der ersten Phase umsetzen, bevor
weitere vorangetrieben werden.

Kritik an Zeitplan und Inhalt
Ähnlich tönt es bei der Aargauischen

Industrie- und Handelskammer (AIHK):
«Wieso die Eile?», fragt Geschäftsleiter
Peter Lüscher. Eine erneute Revision ist
aus Sicht der AIHK nicht dringlich. Zu-
erst gehe es nun darum, die letzte Revi-

sion zu beenden. «Die Kantone sind
derzeit mit der Umsetzung beschäf-
tigt», schreibt Lüscher in den AIHK-Mit-
teilungen. Doch nicht nur der Zeitplan
sorgt für Kritik, sondern auch der In-
halt der Vorschläge aus Bern.

Insbesondere die verstärkten Schutz-
bemühungen für das Kulturland stos-
sen bei der Handelskammer auf wenig
Sympathien. Sie fordert einen ange-
messenen, aber keinen absoluten
Schutz des Kulturlandes. Neben land-
wirtschaftlichen seien auch andere
wirtschaftliche Interessen zu berück-
sichtigen: «Die Raumplanung muss
auch auf die Interessen der Unterneh-
men Rücksicht nehmen.»

Ein vernichtendes Fazit
Skeptisch zeigt sich der AIHK-Ge-

schäftsleiter zudem in Bezug auf eine
Kompensationspflicht. Die Idee: Unter-
schreitet ein Kanton den Mindestum-
fang an Fruchtfolgeflächen, soll das
Konsequenzen haben. Der Bund
schlägt zwei Varianten vor. Die erste,
strengere enthält eine weitreichende
Kompensationspflicht bei Bauvorhaben
von übergeordnetem öffentlichem Inte-
resse sowie bei zonenkonformen land-
wirtschaftlichen Bauten und Anlagen.

Der zweite Ansatz sieht ebenfalls voll-
umfängliche Kompensationen, aber
auch eine Ausnahme vor. Demnach
könnte das landesweite Minimum der
Fruchtfolgefläche gesenkt werden,
wenn das benötigte Land für ein Bau-
vorhaben von «gesamtschweizerischem
Interesse» nicht kompensiert werden
kann. Infrage käme für die Handelskam-
mer höchstens letztere Variante. Doch
ihr Fazit fällt vernichtend aus: «Wir wei-
sen die Vorlage als Ganzes zurück.»

Ob sich der Kanton Aargau unter die
Kritiker einreiht, ist offen. Der Regie-
rungsrat nimmt erst im Mai Stellung.

VON MANUEL BÜHLMANN

Gemeinden gegen
«Reformstress»
Raumplanung Der Bundesrat will die zweite Revisions-Etappe
starten, bevor die erste umgesetzt ist – das sorgt für Kritik
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m 1. Mai 2014 trat das teilrevi-
dierte Raumplanungsgesetz
in Kraft. Ziel der ersten Etap-

pe: ein sorgsamer Umgang mit dem
Boden, massvoll festgelegte Bauzo-
nen und kompakte Siedlungen.
Die zweite Etappe der Revision des
Raumplanungsgesetzes sieht nun
vier zentrale Punkte vor:
■ Schutz des Kulturlandes: Frucht-
folgeflächen sollen besser geschützt
werden – neu auf Gesetzesstufe.
■ Infrastrukturen von nationalem
Interesse: Insbesondere in den Be-

A reichen Verkehr und Energie soll die
Raum- und Infrastrukturentwicklung
besser koordiniert werden. Neu kann
der Bund jene Flächen besser freihal-
ten, die für Anlagen von nationalem In-
teresse langfristig benötigt werden.
■ Zusammenarbeit: Die Kooperation
zwischen Bund, Kantonen und Ge-
meinden bei der Raumentwicklung soll
gefördert werden.
■ Bauzonen: Weil das Regelwerk für
das Bauen ausserhalb der Bauzonen
komplex und unübersichtlich ist, soll
dieses neu gegliedert werden. (AZ)

RAUMPLANUNG

Was sich durch die Revision ändern soll

Angeschimmelte Verpackungen oder
verdreckte Küchen: In 13 Gastrobetrie-
ben hat das aargauische Lebensmittel-
inspektorat im letzten Jahr Essen be-
schlagnahmt. Für die az-Leser ist klar:
Die Liste dieser Grüselbeizen soll veröf-
fentlicht werden. Ein Leser überlegt
sich gar, in Zukunft die Restaurants im
Aargau zu meiden, «wenn man sicher-
gehen will».

Trotz dieser Forderungen: Die Na-
men der Grüselbeizen darf das kanto-
nale Amt für Verbraucherschutz (AVS)
nicht bekannt geben. «Unsere Tätigkeit
und deren Ergebnis unterliegt dem
Amtsgeheimnis», sagt Leiterin Alda
Breitenmoser. «Unser höchstes Ziel ist
es, die Konsumenten zu schützen.»
Gleichzeitig dürften die Betriebe aber
nicht über Mass geschädigt werden.

«Es wäre beispielsweise nicht verhält-
nismässig, wenn wir den ganzen Betrieb
schliessen, wenn die Küche schmutzig,
der Getränkeausschank aber in Ord-
nung ist.» In solchen Fällen werde ein
Benützungsverbot für die Küche ausge-

sprochen und Massnahmen würden auf-
erlegt, um die Zustände zu verbessern.
Mit verschärften Kontrollen werde über-
prüft, ob der Wirt die Massnahmen
auch umsetze. «Wenn effektiv eine Ge-
sundheitsgefährdung vorliegt, geben
wir eine öffentliche Warnung heraus.»
Angst, in einer Aargauer Beiz verschim-
meltes Essen zu verspeisen, müsse nie-
mand haben. «Dafür sind wir ja da»,
sagt Breitenmoser. «Wir machen regel-
mässig Kontrollen und stellen damit si-
cher, dass die Gastrobetriebe im Kanton
einwandfrei sind.»

Dass der Verbraucherschutz die Na-
men der fehlbaren Beizen nicht veröf-
fentlicht, soll so bleiben, findet Josef
Füglistaller, Präsident Gastro Aargau.
«Der Kunde ist mündig genug», sagte er
gegenüber dem Lokalsender Tele M1.
Der Gast wisse genau, wohin er gehen
müsse. «Dort, wo Umsatz gemacht
wird, wo der Wirt sich zeigt – dort geht
der Gast gerne hin.» Enttäuscht zeigte
Füglistaller sich über die Beizen, die
sich nicht an die Regeln halten. (SSU)

Grüselbeizen: Wieso veröffentlicht
der Kanton die Namen nicht?

Gastronomie

TM
Hervorheben
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